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→ Recht aktuell

Sind Versender Anbieter von postdienstleistungen? 

von Alice kubová bártková
Rödl & partner prag

Am 14. September 2021 hat der erweiterte Senat 
des Obersten Verwaltungsgerichts der Tschechi-
schen Republik eine entscheidung erlassen, durch 
welche es klar festlegte, ob und ggf. unter welchen 
Voraussetzungen Versender bei der erbringung 
von sogenannten paketdienstleistungen dem post-
gesetz unterliegen.
 Das Oberste Verwaltungsgericht stell-
te fest, dass das postgesetz für alle betreiber von 
postdienstleistungen gelte, nicht nur für post-
dienstleistungen, die von Inhabern einer postli-

zenz erbracht werden. 
Als postdienstleistung 
gilt jede Tätigkeit, die 
der gesetzlichen De-
finition des Inhalts 
eines „postvertrages“ 
entspricht, die also in 
der Zustellung einer 
postsendung oder ei-
nes Geldbetrags vom 
Ort der Aufgabe in 
vereinbarter Weise an 

den empfänger am in der Anschrift angegebenen 
Ort besteht. Als postsendung gilt eine adressierte 
Sendung in der endgültigen Form, in der sie von 
dem Anbieter zugestellt werden soll; als postsen-

dung gilt auch ein postpaket. ein Anbieter von 
postdienstleistungen erbringt eine oder mehrere 
der folgenden Dienstleistungen: entgegennahme 
(Aufgabe zur post), Sortierung, Transport und Zu-
stellung von Sendungen; der Transport einer Sen-
dung selbst stellt jedoch keine postdienstleistung 
dar, wenn er von einer person ausgeführt wird, die 
die betreffende Sendung nicht gleichzeitig entge-
gengenommen, sortiert oder zugestellt hat. Aus 
der gesamten begründung der entscheidung ergibt 
sich daher, dass auch Versender, die postdienst-
leistungen im Sinne des postgesetzes erbringen 
(d.h. mindestens eine der oben genannten Tätigkei-
ten in bezug auf adressierte Sendungen in endgül-
tiger Form ausführen), dem postgesetz unterliegen 
und demzufolge betreiber von postdienstleistun-
gen sind. Aus der entscheidung geht nicht hervor, 
ob die postsendung durch ein bestimmtes Gewicht 
begrenzt ist. Aus dem postgesetz könnte nach un-
serer Auffassung eine begrenzung von bis zu 10 kg 
hergeleitet werden, was jedoch vom Obersten Ver-
waltungsgericht nicht eindeutig festgestellt wurde. 
Das Oberste Verwaltungsgericht verwies den Fall 
jedoch zur erneuten entscheidung zurück an das 
Stadtgericht prag, und wies es gleichzeitig an, sich 
auch mit dieser Frage zu befassen. 
 Wenn ein Versender also die oben be-
schriebenen so genannten postdienstleistungen 
in bezug auf eine adressierte Sendung in endgülti-
ger Form erbringt, unterliegt er grundsätzlich dem 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes, durch welches das tschechische Gesetz über 
postdienstleistungen (nachfolgend „postgesetz“) zum 1. Januar 2013 geändert wurde, 
schlagen sich Versender, die paketdienstleistungen anbieten, mit der Frage herum, ob 
diese Dienstleistungen postdienstleistungen im Sinne des postgesetzes sind. Die bis-
herige Rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts der Tschechischen Republik 
hat nur wenig licht in diese Angelegenheit gebracht. In seiner jüngsten entscheidung 
antwortet nun das Oberste Verwaltungsgericht auf diese Frage und es vereinheitlicht 
und klärt damit seine eigene, bisher nicht eindeutige entscheidungspraxis.

In bestimmten Situationen 
können Versender 
auch Anbieter von 

postdienstleistungen 
sein. Der Transport 

selbst stellt jedoch keine 
postdienstleistung dar.

neWSleTTeR TSchechISche RepublIk
SepTeMbeR 2022



4

postgesetz und sollte als solcher auch bei dem 
Tschechischen Telekommunikationsamt (ČTÚ) im 
Sinne von § 18 des postgesetzes registriert sein. 
Andernfalls drohen ihm erhebliche Sanktionen 
wegen nichterfüllung dieser Verpflichtung. Wenn 
andererseits ein Versender dieser Verpflichtung 
zum Zeitpunkt des erlasses der oben genannten 
entscheidung durch das Oberste Verwaltungsge-
richt nicht nachgekommen ist, eröffnet die ent-
scheidungsbegründung die Möglichkeit, sich ge-
gen wegen der nichterfüllung dieser Verpflichtung 
gegebenenfalls verhängte Sanktionen zu verteidi-
gen. Anders würde sich jedoch der Fall darstel-
len, wenn ein Versender dieser Verpflichtung auch 
nach Ausgabe der gegenständlichen entscheidung 
nicht nachgekommen würde.
 Gleichzeitig sollte ein Versender, der 
postdienstleistungen erbringt, auch andere Ver-
pflichtungen nach dem postgesetz erfüllen, dar-
unter unter anderem auch die Verpflichtung, mit 
jedem, der dies im Rahmen der postbedingungen 
und in der dort festgelegten Weise verlangt, einen 
Vertrag abzuschließen, oder die Verpflichtung, die 
postbedingungen in jeder Geschäftsstelle und zu-
sätzlich in einer Weise zu veröffentlichen, die einen 
Fernzugriff ermöglicht, usw. Von bedeutung ist auch 
die Verpflichtung, einem Auskunftsersuchen des 
Tschechischen Telekommunikationsamtes (ČTÚ) 
gemäß § 32 des postgesetzes nachzukommen.
 Darüber hinaus sieht das postgesetz 
auch Sonderregelungen vor, z.b. in bezug auf die 
Öffnung von Sendungen, auf Reklamationen, das 
Verfügungsrecht, das postgeheimnis usw. Die be-
treffenden Versender sollten auch ihre internen 
Abläufe und den Wortlaut der postbedingungen 
entsprechend anpassen.
 Andererseits kann ein solcher Versen-
der von seiner Stellung als Anbieter von post-
dienstleistungen, die grundsätzlich mit Vorteilen 
behaftet ist, profitieren. Zu diesen gehören z. b. 

eine niedrigere haftungsgrenze, breiter formulierte 
haftungsbefreiende Gründe usw. In diesem Zusam-
menhang empfiehlt es sich, die postbedingungen 
für die betreffenden Dienstleistungen ordnungsge-
mäß festzulegen und anzupassen. 
 Interessant könnte auch das Recht des 
Versenders als betreiber von postdienstleistungen 
sein, mit der Tschechischen post einen so genann-
ten „Zugangsvertrag“ für den Zugang zu elementen 
der postinfrastruktur zu vereinbaren. 
 unsere berater sind gerne bereit, Sie 
bei der Registrierung bei dem Tschechischen Te-
lekommunikationsamt (ČTÚ) sowie bei der erstel-
lung von postbedingungen und der erfüllung Ihrer 
sonstigen pflichten oder der Ausübung Ihrer Rech-
te nach dem postgesetz zu unterstützen. Wir haben 
auch erfahrung mit der Vertretung von Mandanten 
vor dem Tschechischen Telekommunikationsamt 
(ČTÚ) und den Gerichten bei Geltendmachung 
von Sanktionen für eventuelle Verstöße gegen das 
postgesetz, einschließlich der nichterfüllung der 
Registrierungspflicht. Wir können Sie auch dabei 
unterstützen, mit Ihrer Versicherungsgesellschaft 
eine Versicherung von Dienstleistungen, die unter 
das postgesetz fallen, zu verhandeln; die üblichen 
haftpflichtversicherungen für Versender sind in 
der Regel nicht ausreichend.

kontakt für weitere Informationen

JuDr. Alice kubová bártková, M.e.S.
advokátka
(Rechtsanwältin cZ)
Associate partner
T +420 236 163 720 
alice.bartkova@roedl.com
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→ Steuern aktuell

Abzug der bewirtungskosten bei einer auswärtigen 
Tätigkeit 

von Michael pleva, paulína kesziová
Rödl & partner prag

Der Abzug von bewirtungskosten, die bei Dienst-
reisen oder einer beruflich veranlassten Aus-
wärtstätigkeit anfallen, wird durch das einkom-
mensteuergesetz nur dann geregelt, wenn ein zu 
erstattender Verpflegungsmehraufwand vorliegt. 
Da es ist jedoch unklar ist, ob bei einer unentgeltli-
chen Überlassung von Speisen und Getränken von 
betriebsausgaben auszugehen ist, haben die Mit-
glieder des koordinierungsausschusses versucht, 
die steuerliche beurteilung der von Arbeitgebern 
übernommenen bewirtungskosten und Verpfle-
gungskosten während einer auswärtigen Tätigkeit 
– bei Dienstreisen, Schulungen oder kundenveran-
staltungen – zu klären. 
 Der Abzug von bewirtungskosten wird 
durch das Schreiben D-22 geregelt, nach dem aus-
schließlich bewirtungskosten abziehbar sind, die 
von Arbeitgebern bei Schulungen übernommen 
werden. nach dem einkommensteuergesetz gilt 
kein Abzugsverbot für Übernachtungs- oder Fahrt-
kosten, die während einer auswärtigen Tätigkeit 
anfallen. es liegt im ermessen des Arbeitgebers, 
ob die Mitarbeiter in einem preiswertigen oder ei-
nem extraklassigen hotel übernachten oder wel-
che Verkehrsmittel sie benutzen. 
 Die Generalfinanzdirektion hat die 
Auffassung der Mitglieder des koordinierungs-

ausschusses bestätigt, dass die von Arbeitge-
bern bei einer auswärtigen Tätigkeit nach dem 
Arbeitsgesetzbuch übernommenen bewirtungs-
kosten als betriebsausgabe abgezogen werden 
können. 
 Zu den abziehbaren bewirtungskosten 
gehören insbesondere Mahlzeiten wie Frühstück, 
Mittag- oder Abendessen (z. b. servierte Mahlzei-
ten, Jausen oder kalte buffets). Der Abzug ist je-
doch nur dann möglich, wenn ein geschäftlicher 
Anlass vorliegt und angemessene bewirtungs-
kosten anfallen – die bereitgestellten Mahlzeiten 
sollten nicht unangemessen teuer sein und dürfen 
keine verdeckte Vergütung der Mitarbeiter dar-
stellen.
 Darüber hinaus hat die Generalfinanz-
direktion bestätigt, dass nutzungsvorteile, die den 
Mitarbeitern durch die von Arbeitnehmern bei ei-
ner Dienstreise oder einer auswärtigen Tätigkeit 
übernommene bewirtung erwachsen, bei Mitar-
beitern steuerfrei sind. 
 nach Schlussfolgerungen des koordi-
nierungsausschusses empfehlen wir Ihnen, interne 
Grundsätze für Dienstreisen und deren steuerliche 
beurteilung zu prüfen. Wird den Mitarbeitern bei 
Dienstreisen eine Verpflegung angeboten, möch-
ten wir darauf hinweisen, dass der Arbeitgeber 
verpflichtet ist, die den Arbeitnehmern gewährte 
gesetzliche Verpflegungspauschale dem entspre-
chend zu kürzen.

In der Sitzung des koordinierungsausschusses nr. 593/18.05.22 wurde zwischen der 
Steuerberaterkammer und dem Finanzministerium der Abzug von bewirtungskosten 
besprochen, die bei Dienstreisen, internen Veranstaltungen oder besprechungen mit 
Geschäftspartnern anfallen.

Ing. Michael pleva
daňový poradce
(Steuerberater cZ)
Associate partner 
T +420 236 163 232
michael.pleva@roedl.com

Ing. paulína kesziová
daňová poradkyně
(Steuerberaterin cZ)
T +420 236 163 221
paulina.kesziova@roedl.com

kontakt für weitere Informationen
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→ Steuern aktuell

Rödl & partner punktet und rettet einem 
Mandanten fast 2 Mio. Tschechische kronen! 

von Jakub Šotník
Rödl & partner prag

unser Mandant hat in diesem Zusammenhang je-
doch nicht alle Voraussetzungen bzw. bedingungen 
für die Auszahlung des Zuschusses erfüllt und das 
Finanzamt beurteilte dies als Verletzung der haus-
haltsdisziplin (d.h. eine Verletzung der bedingungen 
für die Gewährung des Zuschusses) und forderte 
unseren Mandanten auf, den vollen betrag des Zu-
schusses in höhe von knapp 2 Millionen Tschechi-
schen kronen zurückzuzahlen. 
 Dem einen oder anderen mag ein sol-
ches Vorgehen richtig und die Forderung nach 

Rückzahlung des gesamten Zuschusses durchaus 
als angemessen erscheinen. Wir haben dennoch 
die Vertretung unseres Mandanten übernommen 
und haben uns nachdrücklich dagegen verwahrt, 
dass das Finanzamt die geringe Schwere des 
Verstoßes gegen die festgelegten bedingungen 
nicht berücksichtigte und somit hinsichtlich der 
(un-) Wesentlichkeit des Verstoßes gegen die be-
dingungen unangemessen entschied. Gleichzeitig 
haben wir das Finanzamt auf die Rechtsprechung 
des Obersten Verwaltungsgerichts der Tschechi-
schen Republik hingewiesen, die es bei seiner 
entscheidung außer Acht ließ und nach der stets 
auch die erfüllung des Subventionszwecks zu be-

pandemie einen Zuschuss zur teilweisen Deckung der lohnkosten seiner Mitarbeiter. 
Dieser wurde ihm im Rahmen des tschechischen staatlichen hilfsprogramms „Antivirus“ 
ausgezahlt. 

Wegen der preissteigerungen hat das Minis-
terium für Arbeit und Soziales zum 20. August 
2022 die inländische Verpflegungspauschale 
und die durchschnittlichen kraftstoffpreise 
für die nutzung von privatwagen bei Dienstrei-
sen erhöht.
 Ab dem 20. August 2022 gilt die folgen-
de Verpflegungspauschale:

–  120 cZk für Dienstreisen mit einer Dauer 
von fünf bis zwölf Stunden (die steuerfreie 
Verpflegungspauschale ist auf 142 cZk be-
schränkt)

–  181 cZk für Dienstreisen mit einer Dauer von 
mehr als zwölf Stunden, jedoch weniger als 
18 Stunden (die steuerfreie Verpflegungspau-
schale ist auf 219 cZk beschränkt)

–  284 cZk für Dienstreisen mit einer Dauer von 
mehr als 18 Stunden (die steuerfreie Verpfle-
gungspauschale ist auf 340 cZk beschränkt).

Die erstattung von benzinkosten für 1 liter Su-
perplus-benzin wurde von 40,50 cZk auf 51,40 
cZk erhöht. 

kontakt für weitere Informationen

Ing. Martina Šotníková
martina.sotnikova@roedl.com

→ Steuern aktuell

Außerordentliche erhöhung der inländischen 
Verpflegungspauschale
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rücksichtigen ist. Im ergebnis reduzierte das beru-
fungsorgan die Strafe auf weniger als 40.000 cZk, 
wodurch wir unserem Mandanten fast 2 Millionen 
cZk gespart haben, die er sonst an Strafen hätte 
zahlen müssen. 
 Auch wenn Feststellungen des Finanz-
amtes auf den ersten blick richtig zu sein scheinen, 
muss dies nicht immer der Fall sein. es bestätigt 
sich immer wieder aufs neue, dass eine perfekte 
kenntnis der neusten Rechtsprechung und die Fä-
higkeit, diese zugunsten eines Mandanten richtig 
anzuwenden, in Streitigkeiten mit den Finanzbehör-
den von entscheidender bedeutung ist – und gera-
de darauf legen wir bei Rödl & partner großen Wert. 
ergebnisse wie der geschilderte Fall bestätigen dies 
nur.

kontakt für weitere Informationen

Mgr. Jakub Šotník 
advokát
(Rechtsanwalt cZ)
Associate partner 
T +420 236 163 210 
jakub.sotnik@roedl.com
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